
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/1/20 3Ob618/81,
3Ob660/81, 7Ob537/85

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1982

Norm

ABGB §371 B

Allgem Bestimmungen für die Einlagen auf Sparbücher - Sparordnung Pkt6

HGB §346 B

KWG 1979 §18

Rechtssatz

Ist die Bank (Rai eisenkasse) nach der Sparordnung (nur) berechtigt (aber nicht verp ichtet), Zahlungen an den

Überbringer des Sparbuches zu leisten, bedeutet dies, daß nur der materiell berechtigte Inhaber Zahlung verlangen

kann und zwar nur entsprechend der tatsächlich geleisteten Einlage.
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